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 Recht 
Privatstiftungen als Zukunft des Familienvermö-
gens  
 
Privatstiftungen und Trusts sind im Ausland ein 
bekanntes Instrument für die Verwaltung von Fa-
milienvermögen. Dem Parlament liegt bereits ein 
Entwurf zur Änderung des Gesetzes Nr. 34/2002 
Ges. Slg. über Stiftungen vor, mit dem ein neues 
Institut, die Privatstiftung, eingeführt werden soll.   

Bei der Privatstiftung soll es sich um 
eine unabhängige Verwaltungseinheit handeln, de-
ren Zweck hauptsächlich in der Verwaltung des 
Familienvermögens besteht, was vor allem für Un-
ternehmer praktisch ist, die Streitigkeiten und Un-
stimmigkeiten vermeiden wollen, die im Falle eines 
Generationswechsels im Familienunternehmen 
entstehen könnten (z. B. gesetzliche Erbfolge). Es 
handelt sich um eine relativ einfache Methode, um 
den Übergang des Vermögens von einer Genera-
tion auf die nächste innerhalb der Familie oder der 
vom Gründer der Privatstiftung benannten nahe-
stehenden Personen sicherzustellen. Die Privat-
stiftung wird Eigentümerin des eingebrachten Ver-
mögens. Der Stifter ist nicht mehr Eigentümer des 
Vermögens, hat aber Kontrolle über die Tätigkeit 
der Privatstiftung. Das Vermögen der Privatstiftung 
kann aus beweglichen Sachen, Immobilien, aber 
auch Geschäftsanteilen, Aktien und anderen For-
men des Vermögens bestehen. Über das Stiftungs-
vermögen kann im Einklang mit dem Zweck der Pri-
vatstiftung, den Statuten der Privatstiftung und 
den guten Sitten verfügt werden. Es ist daher Sa-
che des Stifters, die entsprechenden Regeln der 
Privatstiftung festzulegen und somit zu bestim-
men, welchen Personenkreis und unter welchen 
Bedingungen die Privatstiftung unterstützen wird. 

Obwohl Privatstiftungen, so wie ge-
meinnützige Stiftungen im Stiftungsgesetz gere-
gelt werden, bestehen zwischen diesen beiden 
Stiftungen aus legislativer Sicht grundsätzliche 
Unterschiede. Gemeinnützige Stiftungen sind Or-
ganisationen, die in der Slowakei seit Jahren be-
kannt sind und in der Regel finanzielle Beiträge der 
Öffentlichkeit für wohltätige Zwecke sammeln, 
z. B. für die Unterstützung obdachloser Kinder, 
misshandelter Frauen, alleinstehender Mütter, 
schwerbehinderter Bürger usw. Das Hauptmerk-
mal gemeinnütziger Stiftungen ist, dass sie ge-
meinnützig sind, ausgewählten Personen dienen, 
die zu einer benachteiligten Bevölkerungsgruppe 
gehören, und dass im Grunde jeder zu einer sol-
chen Stiftung beitragen kann. Private Stiftungen 
dienen ausschließlich Familien bzw. Personen, die 

vom Stifter benannt werden, stehen nicht für öf-
fentliche Beiträge offen und sind ausdrücklich 
dazu bestimmt, für ihre eigenen Bedürfnisse oder 
die Bedürfnisse anderer vom Stifter benannter 
Personen zu sorgen. Private Stiftungen sollten 
auch nicht berechtigt sein, 2 Prozent der Steuern 
zu beziehen oder öffentliche Sammlungen zu orga-
nisieren. 

Das Verfahren zur Gründung einer Pri-
vatstiftung wird relativ einfach sein. Die Privatstif-
tung sollte von jeder rechtsfähigen natürlichen 
Person durch eine Stiftungsurkunde in Form eines 
notariellen Protokolls gegründet werden. Die Form 
des notariellen Protokolls wird die Einheitlichkeit 
und Übersichtlichkeit der Stiftungsurkunden ge-
währleisten. Die Privatstiftung entsteht durch Ein-
tragung in das zuständige Register der nichtstaat-
lichen gemeinnützigen Organisationen. Zusätzlich 
zur Stiftungsurkunde sollte der Notar bei der Grün-
dung einer Privatstiftung direkt vor Ort die Identi-
fizierung der wirtschaftlichen Eigentümer vorneh-
men sowie ein Verifizierungsdokument erstellen, 
wodurch die Bestimmungen des Gesetzes Nr. 
315/2016 Ges. Slg. über das Register der Partner 
des öffentlichen Sektors in der Fassung späterer 
Vorschriften (nachfolgend „RPVS-Gesetz“) nicht 
betroffen werden sollten. Jede Person, die von der 
Privatstiftung eine Leistung erhält, wird unabhän-
gig von der Höhe der erbrachten Leistung als wirt-
schaftlicher Eigentümer betrachtet. Gleichzeitig 
werden Privatstiftungen auch ins Register der 
Partner des öffentlichen Sektors eingetragen, die 
Informationen der Stiftung werden jedoch nicht öf-
fentlich zugänglich sein. Gemäß dem Gesetz Nr. 
297/2008 Ges. Slg. zum Schutz vor Legalisierung 
von Erträgen aus Straftaten in der Fassung späte-
rer Vorschriften (nachfolgend „Geldwäschege-
setz“) wird der Verwalter eine verpflichtete Person 
sein, und daher behandelt der Gesetzentwurf auch 
die Frage der Geldwäsche-Verpflichtungen. 

Was die Steuer betrifft, so sieht der Ge-
setzentwurf vor, dass Zuwendungen an die Privat-
stiftung nicht der Besteuerung unterliegen. Die 
Einkünfte der Privatstiftung werden jedoch der 
Einkommensteuer unterliegen. Die Einkünfte aus 
den Leistungen der Privatstiftung gegenüber den 
Empfängern unterliegen beim jeweiligen Empfän-
ger der Abzugssteuer. 
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Ähnliche Institute wie die vorgeschla-
gene Rechtsform der Privatstiftung gibt es auch 
bei unseren Nachbarn, nämlich in der Tschechi-
schen Republik und in Österreich. Zu erwähnen ist 
auch, dass im Ausland auch Treuhandfonds bzw. 
Trusts zur Vermögensverwaltung eingesetzt wer-
den. Bei Treuhandfonds handelt es sich um eine 
Vermögensmasse ohne Rechtspersönlichkeit, d.h. 
um ein grundsätzlich anderes Institut als eine Pri-
vatstiftung, die eine juristische Person sein wird, 
d.h. Rechtspersönlichkeit hat. Im Gegensatz zu ei-
nem Treuhandfonds erscheint in unseren Bedin-
gungen das Institut der Privatstiftung angemesse-
ner und rechtlich leichter erfassbar. 

Der Gesetzentwurf sollte vom Parla-
ment im Juni 2023 erörtert werden und es sieht 
sich bereits jetzt einer Welle der Kritik ausgesetzt. 
Wir werden im Auge behalten, wie der Gesetzgeber 

mit dem Entwurf dieser recht progressiven Neue-
rung in der slowakischen Gesetzgebung umgehen 
wird. 

Kontakt für weitere Informationen 

 

Ján Urbánek 
Rechtsanwalt (SK) 
T +421 2 5720 0400 
ján.urbanek@roedl.com 
 

 
 

 
  

mailto:ján.urbanek@roedl.com
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 Wirtschaft 
Berichterstattung zur unternehmerischen Nachhal-
tigkeit
 
Auf diesem Weg möchten wir Sie über das zuneh-
mend diskutierte Thema der unternehmerischen 
Nachhaltigkeit (ESG – Environmental, Social, 
Governance) auf den neuesten Stand bringen. Wie 
die Abkürzung bereits andeutet, ist dieses Thema 
in einem breiteren Kontext zu sehen, allerdings 
nicht nur in Bezug auf negative globale Umweltent-
wicklungen. Es geht auch um die Festlegung von 
Regeln im Bereich der sozialen Beziehungen von 
Unternehmen, sowohl intern als auch extern (z. B. 
soziale Eingliederung, Vielfalt, Angemessenheit 
des Arbeitsumfelds, Kinderarbeit), und um die 
Festlegung der Kultur der Unternehmensführung 
(z. B. Ethik in der Wirtschaft, Anti-Korruptionsver-
halten). 
 

 
 

Der Rat der Europäischen Union hat am 
28. November 2022 die Richtlinie zur Nachhaltig-
keitsberichterstattung von Unternehmen (CSRD – 
Corporate Sustainability Reporting Directive) ver-
abschiedet. Diese Richtlinie ersetzt die derzeitige 
Richtlinie über die Berichterstattung über nichtfi-
nanzielle Informationen (NFRD – Non-Financial 
Reporting Directive), die in das slowakische Rech-
nungslegungsgesetz transponiert wurde (§ 20 (9) - 
Berichtspflichten im Jahresbericht). Derzeit gilt die 
ursprüngliche Richtlinie nur für Unternehmen von 
öffentlichem Interesse, deren durchschnittliche 
Mitarbeiterzahl im Rechnungslegungszeitraum 
500 Mitarbeiter übersteigt. Diese Unternehmen 
müssen derzeit auch nichtfinanzielle Informatio-
nen über die Entwicklung, das Verhalten, die Lage 
und die Auswirkungen der Tätigkeiten des Unter-
nehmens auf Umwelt, Soziales und Arbeit (ESG), 

Informationen über die Achtung der Menschen-
rechte und Informationen über die Bekämpfung 
von Korruption und Bestechung in den Jahresbe-
richt aufnehmen. 

Die Richtlinie der Europäischen Union 
Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung 
von Unternehmen sieht weitergehende Anforde-
rungen an die Berichterstattung über Informatio-
nen im Zusammenhang mit Nachhaltigkeitsele-
menten vor, die durch eine Strategie auf der 
Grundlage der folgenden Kriterien definiert wer-
den: 
– Umwelt (E für Environment), 
– Soziales und Menschenrechte (S für Social 

and Human Rights), 
– Führung/Verwaltung (G für Governance). 

Die Umsetzung der Anforderungen der 
Richtlinie wird in den folgenden Schritten erfolgen: 
1. im Jahr 2025 für das Jahr 2024 - für Unterneh-

men, die derzeit unter die Richtlinie über die 
Berichterstattung über nichtfinanzielle Infor-
mationen fallen (d.h. Unternehmen von öffent-
lichem Interesse mit mehr als 500 Mitarbei-
tern), 

2. im Jahr 2026 für das Jahr 2025 – für große Un-
ternehmen, die 2 der folgenden 3 Kriterien er-
füllen: Vermögenswerte von mehr als 20 Mio. 
EUR, Umsatz von mehr als 40 Mio. EUR, durch-
schnittliche Zahl der Mitarbeiter von mehr als 
mehr als 250, 

3. im Jahr 2027 für das Jahr 2026 – für börsenno-
tierte kleine und mittlere Unternehmen, ausge-
nommen Kleinstunternehmen, kleine und we-
niger komplexe Kreditinstitute sowie captive 
Versicherungs- und Rückversicherungsgesell-
schaften, 

4. im Jahr 2029 für das Jahr 2028 – für Unterneh-
men aus Drittländern, die in erheblichem Um-
fang auf dem Markt der Europäischen Union 
tätig sind (die in den letzten zwei Jahren auf 
konsolidierter Basis einen Umsatz von mehr 
als 150 Mio. EUR auf dem Markt der Europäi-
schen Union erzielt haben) und die mindestens 
eine (große oder börsennotierte) Tochterge-
sellschaft oder Zweigniederlassung (mit einem 
Umsatz von mehr als 40 Mio. EUR im letzten 
Jahr) in der Europäischen Union haben wer-
den. 
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Eine Ausnahme gilt für Tochtergesell-
schaften, die in den konsolidierten Jahresab-
schluss und den konsolidierten Lagebericht der 
Muttergesellschaft einbezogen sind (außer für bör-
sennotierte Tochtergesellschaften, die die Krite-
rien eines großen Unternehmens erfüllen). Den-
noch werden sich die neuen Rechtsvorschriften 
wahrscheinlich auf die ausgenommenen Unter-
nehmen auswirken, z. B. auf der Grundlage einheit-
lich festgelegter Regeln für die Einhaltung der 
ESG-Vorschriften durch die Muttergesellschaft 
und für die Meldung von Informationen an die Mut-
tergesellschaft zur Aufnahme in den konsolidier-
ten Abschluss. 

Die Unternehmen werden in ihren 
Nachhaltigkeitsberichten Informationen zu ihren 
Strategien und Geschäftsmodellen, ihrer Wert-
schöpfungskette, ihrer Unternehmensfüh-
rung/Governance und Organisation, ihren Risiken 
sowie Informationen über Ziele, Aktionspläne und 
Leistungen veröffentlichen. 

Da die Richtlinie über die Nachhaltig-
keitsberichterstattung von Unternehmen noch 
nicht in slowakisches Recht umgesetzt wurde, sind 
zum jetzigen Zeitpunkt noch keine detaillierten Be-
richtsanforderungen für die geforderten Informati-
onen bekannt.  

Die geforderten Nachhaltigkeitsinfor-
mationen werden der Überprüfung durch einen 
Wirtschaftsprüfer oder einen anderen Prüfer (je 
nach Entscheidung der einzelnen EU-Mitglied-
staaten) unterliegen. 

Bei den neuen Rechtsvorschriften wird 
es sich jedoch nicht nur um die Berichterstattung 
handeln. Während die Berichterstattung selbst 
wahrscheinlich zusätzliche Ressourcen für die 
Sammlung und Präsentation der Informationen er-
fordern wird, werden weitaus größere Auswirkun-
gen in Bezug auf die Änderung bestehender Pro-
zesse erwartet. 

Wir werden Sie über weitere Entwick-
lungen auf dem Laufenden halten. 

Kontakt für weitere Informationen 

 

Jaroslava Klímová 
Wirtschaftsprüferin (SK) 
T +421 2 5720 0400 
jaroslava.klimova@roedl.com 
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Dieser Newsletter ist ein unverbindliches Informationsange-
bot und dient allgemeinen Informationszwecken. Es handelt 
sich dabei weder um eine rechtliche, steuerrechtliche oder be-
triebswirtschaftliche Beratung, noch kann es eine individuelle 
Beratung ersetzen. Bei der Erstellung des Newsletters und der 
darin enthaltenen Informationen ist Rödl & Partner stets um 
größtmögliche Sorgfalt bemüht, jedoch haftet Rödl & Partner 
nicht für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der In-
formationen. Die enthaltenen Informationen sind nicht auf ei-
nen speziellen Sachverhalt einer Einzelperson oder einer ju-
ristischen Person bezogen, daher sollte im konkreten Einzel-
fall stets fachlicher Rat eingeholt werden. Rödl & Partner 
übernimmt keine Verantwortung für Entscheidungen, die der 
Leser aufgrund dieses Newsletters trifft. Unsere Ansprech-
partner stehen gerne für Sie zur Verfügung.  

Der gesamte Inhalt des Newsletters und der 
fachlichen Informationen im Internet ist geistiges Eigentum 
von Rödl & Partner und steht unter Urheberrechtsschutz. Nut-
zer dürfen den Inhalt des Newsletters nur für den eigenen Be-
darf laden, ausdrucken oder kopieren. Jegliche Veränderun-
gen, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Wiedergabe 
des Inhalts oder von Teilen hiervon, egal ob on- oder offline, 
bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung von Rödl 
& Partner. 
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